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die zugeteilten Materialien entsprechend zu ver
wenden. Die Aufteilung der Mengen nach den vor
gesehenen Bedarfsgruppen unterliegt der Kontrolle 
des Ministeriums für Innerdeutschen Handel, Außen
handel und Materialversorgung der Republik, Haupt
abteilung Materialversorgung.

§ 7
Die Kontingentträger sind verpflichtet, die Be

darfsträger über die im Jahre 1950 zur Durchfüh
rung ihrer Aufgaben zu erwartenden Kontingente 
rechtzeitig zu informieren.

§ 8
Die Landesregierungen sind Kontingentträger für 

die in ihren Zuständigkeitsbereich fallende Wirt
schaft. Sie sind für die Verteilung ihres Kontin
gents verantwortlich und unterliegen denselben Be
dingungen wie die anderen Kontingentträger.

§9
Von jeder durch das Ministerium für Planung der 

Republik bestätigten Änderung des Verteilungs
planes sind die Kontingentträger durch das Mini
sterium für Innerdeutschen Handel, Außenhandel 
und Materialversorgung der Republik innerhalb 
einer Woche zu benachrichtigen.

§ 10
Für die Durchführung des Verteilungsplanes ist 

das Ministerium für Innerdeutschen Handel, Außen
handel und Materialversorgung der Republik ver
antwortlich. Die dazu erforderlichen Anweisungen 
erläßt dieses Ministerium im Einvernehmen mit dem j 
Ministerium für Planung der Republik.

§ И
Entsprechend Ziffer 10 des Beschlusses vom 3. No

vember 1949 über die Vorbereitung des Volkswirt
schaftsplanes und des Haushaltsplanes 1950, das 
zweite Jahr des Zweijahrplanes (GBl. S. 34), erläßt 
das Ministerium für Planung der Republik die für 
die Abrechnung des Verteilungsplanes erforderlichen 
Anweisungen.

§ 12
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
Berlin, den 1. März 1950

Ministerium für Planung
Rau

Minister

Verordnung
über den durch den Volkswirtschaftsplan 1950 
vorgeschricbenen Plan für den Außenhandel. 

Vom 1. März 1950
Auf Grund des § 20 Abs. 2 und 12 des Gesetzes 

vom 20. Januar 1950 über den Volkswirtschaftsplan 
1950 (GBl. S. 41) wird zur Durchführung des § 17 für 
den Plan — Außenhandel — folgendes bestimmt: 

§ 1
Die Aufgaben für den Außenhandel sind in dem 

Import- und dem Exportplan im einzelnen fest
gelegt.

§ 2
Für die Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 

1950 — Außenhandel — ist das Ministerium für 
Innerdeutschen Handel, Außenhandel und Material
versorgung der Republik verantwortlich.

§ 3
Die in den unter § 1 genannten Plänen ausge

wiesenen Kontingente stützen sich auf die Material
bilanz 1950 und sind für die Ein- und Ausfuhren 
verbindlich.

g 4
a) Zur Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 

1950 — Außenhandel — hat das Ministerium 
für Innerdeutschen Handel, Außenhandel und 
Materialversorgung der Republik den Im- und 
den Exportplan in Liefer- und Bezugspläne 
nach Waren für die einzelnen Länder und den 
innerdeutschen Handel aufzuteilen. Diese Lie
fer- und Bezugspläne bilden Grundlage für 
den Abschluß von Abkommen und Verträgen.

b) Das Ministerium für Innerdeutschen Handel, 
Außenhandel und Materialversorgung der Re
publik wird verpflichtet, für die ihm unter
stellten Außenhandelsorgane der „DAHA“ 
(Deutscher Außenhandel) einen Jahresplan für 
die Ein- und Ausfuhr aufzustellen. Grundlage 
für die Erstellung dieses Planes bilden die 
unter Buchst, а angeführten Liefer- und Be
zugspläne sowie die abgeschlossenen Handels
abkommen und Verträge. In dem Plan sind 
die Länder auszuweisen, die als Handelspart
ner für die geplante Ein- bzw. Ausfuhr vor
gesehen sind. Der Plan ist nach Quartalen 
aufzuteilen.

c) Entsprechend der nach Buchst, b auszuarbei
tenden Jahrespläne sind durch das Ministe
rium für Innerdeutschen Handel, Außenhandel 
und Materialversorgung der Republik Termin
pläne für die Ein- und Ausfuhr aufzustellen. 
Die festgelegten Termine müssen den Forde
rungen des Volkswirtschaftsplanes entsprechen. 
Die Terminpläne bilden Grundlage für die 
Anforderung an Transportraum. Die Trans
portraumanforderungen müssen rechtzeitig an 
das Ministerium für Verkehr der Republik ge
stellt werden, um bei der Aufstellung der 
monatlichen Transportpläne Berücksichtigung 
zu finden.

• d) Auf der Grundlage der unter Buchst, b und c 
genannten Jahrespläne und Terminpläne sind 
durch die Handelsorgane der DAHA viertel
jährliche operative Pläne für die Ein- und 
Ausfuhr aufzustellen, die den Forderungen 
des Volkswirtschaftsplanes, der Entwicklung 
unserer Wirtschaft und den Veränderungen 
der Marktlage Rechnung tragen. Diese Quar
talspläne unterliegen der Bestätigung durch 
das Ministerium für Innerdeutschen Handel, 
Außenhandel und Materialversorgung der Re
publik.

§ 5
(1) Das Ministerium für Innerdeutschen Handel, 

Außenhandel und Materialversorgung der Republik


